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Satzung des Darts Vereins „Dart Club Goldener Schwan Hemhofen“ 

 

1. Der Verein führt den Namen „Dart Club Goldener Schwan Hemhofen“ 
2. Der Sitz des Vereins ist die Gaststätte Goldener Schwan in Hemhofen, Hauptstraße 24, 

91334 Hemhofen 
3. Zweck des Vereins ist die Förderung des Dartsports 
4. Der Zweck soll unter anderem durch folgende Maßnahmen erreicht werden:  

- Förderungen der ansässigen Dart-Mannschaften 
- Durchführung von Dart-Turnieren 
- Durchführung von Veranstaltungen mit Bezug zum Dartsport 
- Werbung für den Dartsport 

5. Mitglied kann jede natürliche Person werden. Bei nicht volljährigen Personen ist die 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten ausreichend. Der Antrag auf Mitgliedschaft 
muss schriftlich beim Vorstand eingereicht werden. Sollte der Vorstand die Mitgliedschaft 
ablehnen, kann der Interessent bei der Mitgliederversammlung Berufung einlegen. Die 
Entscheidung der Mitgliederversammlung ist endgültig. 

6. Eine Mitgliedschaft kann durch Tod, Austritt oder Ausschluss beendet werden.  
a. Ein Austritt ist jeweils zum Jahresende möglich und muss mindestens sechs 

Wochen vor Ende der Mitgliedschaft beim Vorstand schriftlich eingereicht 
werden. 

b. Bei vereinsschädigenden Verhalten kann ein Mitglied vom Vorstand in einer 
Vorstandsitzung ausgeschlossen werden Dem Betroffenen steht das Recht der 
Berufung zur Mitgliederversammlung zu. Die Mitgliederversammlung beschließt 
den Ausschluss endgültig. Hierfür ist eine Mehrheit von 2/3 der anwesenden 
Mitglieder notwendig. 

7. Die Mitglieder zahlen Beiträge, deren Höhe von der Mitgliederversammlung bestimmt 
wird. Ein Mitgliedsbeitrag wird immer für ein Kalenderjahr, unabhängig vom Ein- und 
Austrittsdatum, bezahlt. 

8. Organe des Vereins sind Vorstand und Mitgliederversammlung. 
9. Der Vorstand besteht aus  

a. ersten Vorsitzenden-Verpflichtend 
b. zweiten Vorsitzenden-Optional 
c. dem Kassier-Verpflichtend 
d. Beisitzer = ein Vertreter der jeweiligen Dart-Mannschaften. 

10. Der erste und der zweite Vorsitzende, sowie der Kassier wird von der 
Mitgliederversammlung gewählt. Die Amtszeit beträgt zwei Jahre.  
Die Beisitzer werden von deren Mannschaften bestimmt. Es muss auch nicht zwingend 
immer dieselbe Person je Vorstandsitzung sein. 

11. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse auf Vorstandsitzungen. Zu diesen Vorstandsitzungen 
kann jedes Mitglied im Vorstand schriftlich einladen. Eine Einladung per E‐Mail oder 
Messenger-Gruppe ist zulässig. 
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Vorstandsmitglieder 
entschieden. Bei Patt-Situationen muss der erste Vorsitzende entscheiden. Sollte dieser 
nicht anwesend sein, wird die Entscheidung auf die nächste Sitzung vertagt, bis es eine 
Einigung gibt. 
Eine Sitzung ist auch gültig, wenn diese rein Online durchgeführt wird. 
Kurzfristig notwendige Beschlüsse, bei denen es keine Zeit mehr für eine Vorstandsitzung 
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gibt, können vom ersten, im Vertretungsfall auch vom zweiten Vorsitzenden durchgeführt 
werden. 

12. Der Vorstand darf keine finanziellen Verpflichtungen eingehen, die das Vermögen des 
Vereins übersteigen. 

13. Die Mitgliederversammlung findet mindestens einmal im Jahr statt. Diese sollte im ersten 
Halbjahr eines jeden Jahres stattzufinden.  

14. Vorrangige Aufgaben der Mitgliederversammlung sind die Beschlussfassung über die 
Höhe der Mitgliedsbeiträge, Entlastung und Neuwahl des Vorstands, der zwei 
Kassenprüfer und Satzungsänderungen. 
Sollte bei einer Wahl kein Bewerber für die zu wählenden Vorstandspositionen zur 
Verfügung stehen, bleiben die bisherigen für ein Jahr weiter im Amt. Sollte nach dem 
einen Jahr immer noch kein Bewerber da sein, darf der Vorstand die Vereinsauflösung, 
siehe Punkt 19 beantragen. 
Die Kassenprüfer werden von der Mitgliederversammlung auf 2 Jahre gewählt. 

15. Der Kassier muss die Kasse jährlich einmal vor der Mitgliederversammlung von den zwei 
Kassenprüfern prüfen lassen. Er ist auch für die Planung der Prüfung verantwortlich.  

16. Fordern mindestens ein Viertel der Mitglieder schriftlich und unter Bekanntgabe der 
Gründe die Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung, hat der 
Vorstand die außerordentliche Mitgliederversammlung unter Bekanntgabe der 
Tagesordnung schriftlich binnen 14 Tage einzuberufen. Soweit es sich nicht um 
Satzungsänderungen handelt, kann die Tagesordnung noch während der 
Mitgliederversammlung ergänzt oder geändert werden. 

17. Satzungsänderungen beschließt die Mitgliederversammlung mit mindestens einem Drittel 
der Stimmen der anwesenden Mitglieder. Alle anderen Beschlüsse erfolgen mit der 
einfachen Mehrheit der erschienenen Mitglieder, wobei Stimmenthaltungen und 
ungültige Stimmungen nicht gewertet werden.  
Die Wahlen müssen nicht geheim durchgeführt werden. 

18. Die Beschlüsse des Vorstandes und der Mitgliederversammlung sind in einem (einfach 
gehaltenen) Protokoll festzuhalten. Es wird zu Beginn der jeweiligen Versammlungen ein 
Schriftführer aus den anwesenden Personen bestimmt. 

19. Soll der Verein aufgelöst werden, hat der Vorstand zu einer außerordentlichen 
Mitgliederversammlung zu laden, deren einziger Tagesordnungspunkt die Auflösung des 
Vereins ist.  
Die Mitgliederversammlung kann die Auflösung mit einer einfachen Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder beschließen.  
Wenn die Versammlung aufgrund fehlender Bewerber für den Vorstand, siehe Punkt 14, 
hier keinen Bewerber findet, wird der Verein aufgelöst. 
Die anwesenden Mitglieder beschließen, nachdem der Verein aufgelöst wurde, wie ein 
noch bestehendes Vereinsvermögen zu verwerten ist. Idealerweise sollte es in 
irgendeiner Form dem Dartsport zukommen.  

 


